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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1

BauO OÖ 1994 §49

BauRallg

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2021/05/0030 B 25. November 2022 RS 4

Stammrechtssatz

Bei einem einheitlichen Bau ist die Frage der Trennbarkeit in einen bewilligungsfähigen und einen nicht

bewilligungsfähigen Teil nicht aufzuwerfen (vgl. VwGH 18.6.1991, 90/05/0246, betre@end einen Zubau, der teilweise

eine vordere BauBuchtlinie überragte).Bei einem einheitlichen Bau ist die Frage der Trennbarkeit in einen

bewilligungsfähigen und einen nicht bewilligungsfähigen Teil nicht aufzuwerfen vergleiche VwGH 18.6.1991,

90/05/0246, betreffend einen Zubau, der teilweise eine vordere Baufluchtlinie überragte).

Schlagworte

Baupolizei Baupolizeiliche Aufträge Baustrafrecht Kosten Konsenslosigkeit und Konsenswidrigkeit unbefugtes Bauen

BauRallg9/2 Trennbarkeit gesonderter Abspruch
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